
Wenn ein neues Testament auftaucht

„Tante Frieda hat immer ge-
sagt, dass ich ihr Erbe werde
und jetzt soll laut Schreiben
des Nachlassgerichts ein unbe-
kannter Dritter alles erben“, so
kommen immer wieder Betrof-
fene zu der Fachanwältin für
Erbrecht Hüßtege.

Neue Erbfolge
kann ratlos machen

Plötzlich taucht ein neues
Testament auf; die im ur-
sprünglichen Testament ange-
ordnete Erbfolge soll nun nicht
mehr gelten. Betroffene sind
dann oft ratlos, maßlos ent-
täuscht und wundern sich über
das Verhalten des Erblassers.
Die Wirksamkeit des Testa-
mentes ist in diesem Fall zu
überprüfen. Dies gilt insbeson-
dere dann, wenn erhebliche
Zweifel an der Testierfähigkeit
des Erblassers bestehen: wie
Demenz, Beeinflussung durch
Dritte, aber auch psychische
Störungen und Medikamen-
teneinfluss.

Testament muss
wirksam sein

Grundsätzlich ist das zuletzt
erstellte Testament maßgeb-
lich, auch wenn es nur einen
Tag oder wenige Stunden vor
dem Tod errichtet wurde. Dies
setzt voraus, dass es nicht nur
formwirksam ist, sondern der
Erblasser auch testierfähig war,
so die Erbrechtsexpertin Ra-
phaela Hüßtege von der Kanz-
lei Maltry Rechtsanwältinnen
in München.

Das ist dann nicht mehr der
Fall, wenn der Erblasser
aufgrund einer krankhaften
Störung der Geistestätigkeit,
wegen Geistesschwäche oder
wegen Bewusstseinsstörungen
nicht mehr in der Lage war, die
Bedeutung der von ihm abge-
gebenen Willenserklärungen
einzusehen und nach dieser
Einsicht zu handeln (§ 2229 IV
BGB). Liegen diese Vorausset-
zungen vor, spricht man von ei-
ner Testierunfähigkeit.

Der Erblasser konnte kein
wirksames Testament verfas-
sen; dies führt dazu, dass das
Testament nicht zur Anwen-
dung gelangt. Dies klingt auf
den ersten Blick einfach, ist es
aber nicht.

Viele glauben, dass im Falle
eines notariellen Testaments
etwas anderes gilt. Selbst wenn
das Testament von einem No-
tar beurkundet wurde, ist dies
nicht automatisch wirksam.

Der Notar muss sich zwar von
der Testierfähigkeit des Erblas-
sers überzeugen, als medizini-
scher Laie kann er sich aber
auch einmal täuschen.

Das Gericht
muss entscheiden

Nun sind die Gerichte ge-
fragt. Die Testierfähigkeit ist
durch diese festzustellen. Vor
den jeweiligen Beteiligten liegt
ein oft langer und steiniger
Weg. Jeder wird die für ihn
günstigeren Tatsachen vortra-
gen. Hierzu werden Zeugen
angehört, Arzt- und Pflegebe-
richte gewälzt, ggfs. der Notar
geladen oder die Betreuungs-
akte beigezogen und die Betei-
ligten in der Sache befragt.
Auch Dokumente und hand-
schriftliche Aufzeichnungen
des Erblassers spielen eine
wichtige Rolle.

Bestehen erhebliche Zweifel
an der Testierfähigkeit des Erb-
lassers, so wird das Gericht ein
Sachverständigengutachten
einholen. Aus diesem muss
sich zur Überzeugung des Ge-
richts ergeben, dass der Erblas-
ser im maßgeblichen Zeitpunkt
der Errichtung des Testamen-
tes nicht mehr testierfähig war.

„Auch wenn es scheinbar der
letzte Wille des Erblassers war,
sollte man bei ernsthaften
Zweifeln nicht zu schnell auf-
geben“, rät Fachanwältin für
Erbrecht, Raphaela Hüßtege,
von der Kanzlei Maltry Rechts-
anwältinnen in München. Eine
professionelle und individuelle
Beratung und Begleitung ist
dann dringend empfohlen.

Weitere Informationen:
Raphaela Hüßtege,
Rechtsanwältin / Fachanwältin
für Erbrecht,
Maltry Rechtsanwältinnen

Überraschende
Änderungen in einem
neuen Testament
können die Frage
aufwerfen: „War
der Erblasser
testierfähig?“

Werden Erben mit einem Testament konfrontiert, in dem der Erblasser unerwartete Änderungen in der Erbfolge
verfügt hat, kann unter Umständen die Wirksamkeit des Testaments überprüft werden.
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Erben haften für Verbindlichkeiten

N icht immer macht ein
Testament Freude: Er-
ben haften auch für

Verbindlichkeiten. Gläubiger
können sie zur Zahlung auffor-
dern, wenn der Verstorbene
verschuldet war. Eine Lösung:
„Wer das Erbe ausschlägt, haf-
tet nicht mehr für Nachlassver-
bindlichkeiten“, erklärt die
Fachanwältin Stephanie Her-
zog. Aber Achtung: Ein Zurück
gibt es nur selten. Bevor Erben
ausschlagen, sollten sie mög-
lichst gute Informationen ein-
holen.
Wie kann man ein Erbe aus-
schlagen?

STEPHANIE HERZOG: Indem
der Erbe die Ausschlagung per-
sönlich vor Ort beim Nachlass-
gericht erklärt. Einen Grund
muss er nicht angeben. Aller-
dings muss die Ausschlagung
innerhalb von sechs Wochen
erfolgen, nachdem man davon
erfahren hat, dass man Erbe ist
und, falls vorhanden, die Verfü-
gung von Todes wegen vom
Nachlassgericht eröffnet wur-
de. Voraussetzung ist außer-
dem, dass man das Erbe noch
nicht angenommen hat. Dazu
zählt auch, dass man noch
nichts aus dem Nachlass ge-
nommen hat. Sonst kann man
nur noch anfechten, aber dafür

braucht man einen handfesten
Grund. Wenn der Erbe aus-
schlägt, ist er nicht mehr erb-
berechtigt und haftet nicht
mehr für Verbindlichkeiten –
und zwar rückwirkend. Der
Preis: Man erhält nichts vom
Verstorbenen. Nur in ganz
bestimmten Fällen, etwa als
Gatte oder wenn das Erbe mit
Auflagen verbunden ist, kann
man trotz der Ausschlagung
noch seinen Pflichtteil verlan-
gen.
Kann man zugunsten von je-
mandem auf das Erbe verzich-
ten?

Erben verzichten immer zu-
gunsten von jemandem – aber
wer das ist, können sie sich
nicht aussuchen. An die Stelle
des Ausschlagenden tritt derje-
nige, der erbberechtigt wäre,
wenn der Ausschlagende schon
tot wäre. Ein Beispiel: Wenn

die gesetzliche Erbfolge gilt
und die Kinder ausschlagen, er-
ben die Enkel. Wenn jemand
anderes profitieren soll, muss
man den eigenen Erbteil veräu-
ßern. Dazu kann man den Erb-
teil notariell auf jemand ande-
ren übertragen. Oder man ver-
einbart vertraglich, auszu-
schlagen, wenn der andere im
Gegenzug eine bestimmte
Summe an eine bestimmte Per-
son zahlt.
Kann man die Ausschlagung
rückgängig machen?

Das ist schwierig. Man kann
die Ausschlagungserklärung
anfechten, aber dafür muss
man einen ganz konkreten Irr-
tum in Bezug auf die Ausschla-
gung nachweisen. Nach der
Rechtsprechung reicht es nicht
aus, zu sagen: „Mutter hat mal
gesagt, es sind nur Schulden da,
aber das hat sich als falsch he-

rausgestellt“. Es muss ein kon-
kreter Irrtum sein, der auf Fak-
ten beruht. Wenn man die bei
der Ausschlagung angibt, kann
man später anfechten, wenn
sie sich als falsch herausstellen.

In der Praxis beißt sich da die
Katze in den Schwanz: Die Ban-
ken werden Ihnen keine Aus-
kunft erteilen, solange Sie kei-
nen Erbschein haben, aber spä-
testens wenn Sie einen Erb-
schein beantragt haben, haben
Sie die Erbschaft angenommen.
Im Einzelfall ist das kompli-
ziert. Man muss prüfen, welche
Informationen man hat oder
einholen kann, um ausschlagen
zu können.

Interview: Ann-Kristin
Wenzel

Schulden im Nachlass:
So schlägt man das
Erbe aus

Wer ein Erbe ausschlägt, kann das nur selten rückgängig machen.
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